
 
- 2 - 

9. 04/0441 Erlass einer Einzelsatzung über die Merkmale der 
endgültigen Herstellung der Straße „Grüner Weg“ in 
Sankt Augustin-Niederpleis 
 

BRB 

 
  einstimmig 

 
 
12. 04/0365 54. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 

Sankt Augustin, Gemarkung Buisdorf, Flur 13, zwi-
schen der BAB 3, der Fa. Kraemer & Martin GmbH und 
dem östlichen Ortsrand von Buisdorf; 
1. Bericht über die frühzeitige Beteiligung der Bürger 

und der Träger öffentlicher Belange 
2. Auslegungsbeschluss 
 

FB 6/10 

 
  Herr Müller merkt an, dass vor einer möglichen Erweiterung des Gewer-

begebietes zunächst einmal die Zufahrt zu diesem Gewerbegebiet er-
schlossen werden sollte.  
 
Herr Gless erklärt, dass die Erschließung natürlich über eine neue Er-
schließungsstraße erfolgen soll, um die angrenzenden Wohngebiete 
nicht zusätzlich zu belasten.  
 
Herr Schopp gibt zu bedenken, dass der Maarbach erhalten bleibt und 
möchte ansonsten seine Zustimmung geben.  
 
Herr Gless gibt Herrn Schopp zu Antwort, dass die Abstimmung mit dem 
Autobahnamt erfolgt ist. Was noch fehle, sei die Aussage des Auto-
bahnamtes, dass dieses keine Bedenken habe.  
 
Herr Köhler spricht sich gegen eine Ausweitung des Gebietes aus. Dies 
vor allem vor dem Hintergrund, dass die Firma Kremer & Martin zumin-
dest z.Zt. keine Erweiterungsabsichten hegt. Eine Ausweitung könne 
zudem nur nach Süden und nicht nach Norden erfolgen.  
 
Herr Gless sagt noch mal, das Voraussetzung für eine spätere Bebau-
ung die Herstellung einer Erschließungsstraße ist. Ferner sei auch nicht 
maßgebend, dass die Firma Kremer & Martin eine Erweiterung plant, 
sondern hier eine Vorsorgeplanung erfolgen soll und zwar auch für die 
Ansiedlung anderer Firmen.  
 
Herr Züll stimmt dem zu und ist für die Weiterführung der Bauleitpla-
nung.  
 
Herr Metz möchte die Erweiterungsplanung auf die Firma Kremer & Mar-
tin beschränkt wissen. Aus diesem Grund bestünde aufgrund der mo-
mentan nicht vorhandenen Erweiterungsabsicht der Firma auch kein 
Handlungsbedarf.  
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Herr Joeris bittet darum, dass der Lärmschutz entsprechend berücksich-
tigt wird.  
 

 
  Der Planungs- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt 

Sankt Augustin folgende Beschlüsse zu fassen: 
 
1. Der Rat der Stadt Sankt Augustin nimmt den Bericht der Verwaltung 

über die frühzeitigen Beteiligung der Bürger sowie der Träger öffentli-
cher Belange zur Kenntnis.  

 
einstimmig 
 
2. Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt für das Gebiet der Ge-

markung Buisdorf, Flur 13, zwischen dem Böschungsfuß der BAB 3, 
der südlichen Abgrenzung der Fa. Kraemer & Martin GmbH, der Stra-
ße „Zum Siegblick“ im Bereich der nördlichen Eckparzelle, der östli-
chen Grenzen der Grundstücke an der Ostseite der Straße „Zum 
Siegblick“ bis zum Fußweg, der in Verlängerung der Freiheitsstraße 
ins Blockinnere führt, dem Graben des ehemaligen Maarbachs, der 
westlichen Grenzen der Parzellen-Nrn. 307 und 308 sowie der Straße 
„Im alten Keller“ bis zur Autobahnunterführung die öffentliche Ausle-
gung der 54. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt Sankt 
Augustin. 
Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches sind dem Geltungsbe-
reichsplan vom 09.01.2004 zu entnehmen. 

 
mehrheitlich 
14 Ja Stimmen 
02 Nein Stimmen 
 
 
 

 
11. 04/0362 Bebauungsplan Nr. 710 „Zum Siegblick“ der Stadt 

Sankt Augustin, Gemarkung Buisdorf, Flur 13, zwi-
schen den Straßen Im Alten Keller, Zum Siegblick, der 
verlängerten Otto-Wels-Straße und der westlichen 
Grenze des Bebauungsplanes Nr. 708 „Im Alten Kel-
ler“; 

1. Bericht über die frühzeitige Beteiligung der 
Bürger und der Träger öffentlicher Belange 

2. Auslegungsbeschluss 
 

FB 6/10 

 
  Der Planungs- und Verkehrsausschuss nimmt den Bericht der Verwal-

tung über die frühzeitige Beteiligung der Bürger und der Träger öffentli-
cher Belange zur Kenntnis und empfiehlt dem Rat der Stadt Sankt Au-
gustin folgende Beschlüsse zu fassen: 
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1. Der Rat der Stadt Sankt Augustin nimmt den Bericht der Verwal-

tung über die frühzeitige Beteiligung der Bürger sowie der Träger 
öffentlicher Belange zur Kenntnis. 

 
einstimmig 
 
2. Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt den vorliegenden 

Entwurf sowie die Begründung des Bebauungsplanes Nr. 710 
„Zum Siegblick“ für das Gebiet der Gemarkung Buisdorf, Flur 13, 
zwischen der Nordseite der Straße Im Alten Keller, der Ostseite 
der Straße Zum Siegblick, der nördlichen Grenze der Wegepar-
zelle Nr. 437 (Verlängerung der Otto-Wels-Straße) und der westli-
chen Grenze des Bebauungsplanes Nr. 708 „Im Alten Keller“ ge-
mäß § 3 Abs. 2 und § 4 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines Monats 
öffentlich auszulegen. 

 
mehrheitlich 
14 Ja Stimmen 
02 Nein Stimmen 
 
Die genauen Grenzen des Geltungsbereichs sind dem Geltungsbe-
reichsplan vom 29.07.2002 zu entnehmen. 
 
 

 
13. 04/0386 56. Änderung des Flächennutzungsplanes der Stadt 

Sankt Augustin für den Bereich, 
Gemarkung Obermenden, Flur 6, östlich der Siegstra-
ße, südlich der Straße „Am Bauhof“ (L 143) und nörd-
lich der Theresienstraße 
Beschluss über die 56. Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Stadt Sankt Augustin 
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  Der Planungs- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt 

Sankt Augustin folgenden Beschluss zu fassen: 
 
Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt die 56. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes für den Bereich in Sankt Augustin-Menden, Ge-
markung Obermenden, Flur 6, östlich der Siegstraße, südlich der Straße 
„Am Bauhof“ (L 143) und nördlich der Theresienstraße einschließlich des 
Erläuterungsberichtes hierzu. 
 
Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches sind dem Geltungsbe-
reichsplan vom 26.11.2003 zu entnehmen. Der Plan ist Bestandteil des 
Beschlusses. 
 

 
  einstimmig 
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14. 04/0387 Bebauungsplan Nr. 419 „Siegstraße“, Gemarkung O-

bermenden, Flur 6, östlich der Siegstraße und nörd-
lich der Theresienstraße 
1. Beratung und Beschluss über die während der Aus-
legung des Bebauungsplanes-Nr. 419 „Siegstraße“ 
vorgebrachten Anregungen 
2. Satzungsbeschluss 
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  Der Planungs- und Verkehrsausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt 

Sankt Augustin folgende Beschlüsse zu fassen: 
 
1. Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt die während der Ausle-

gung vorgebrachten Anregungen bzw. Hinweise entsprechend den 
folgenden Erläuterungen in der Planung zu berücksichtigen bzw. 
nicht zu berücksichtigen. 

 
einstimmig 
 
2. Der Rat der Stadt Sankt Augustin beschließt den Bebauungsplan-Nr. 

419 „Siegstraße“ für das Gebiet der Gemarkung Obermenden, Flur 
6, östlich der Siegstraße und nördlich der Theresienstraße aufgrund 
der §§ 7 und 41 der GO NW sowie des § 10 BauGB als Satzung 
sowie die Begründung hierzu. 

 
einstimmig 
 
Rechtsgrundlagen in der zum Zeitpunkt des Beschlusses geltenden 
Fassung: 
 
Gemeindeordnung (GO NW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 
14.07.1994 (GV NW S. 666); Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 27.08.1997 (BGBl. IS. 2141, 1998, S. 137), (§ 
244 BauGB in der Fassung der Bekanntmachung der Neufassung vom 
23.09.2004 (BGBl. I 2004 Nr. 52, S. 2414); Landesbauordnung (BauO 
NRW) in der Fassung vom 01.03.2000. 
 
Die genauen Grenzen des Geltungsbereiches sind dem Geltungsbe-
reichsplan vom 21.03.2003 zu entnehmen. 
 
 

 
 


